
Stellungnahme zur parlamentarischen Anfrage 

betreffend FH-Kooperationen bei Weiterbildungs-Mastergraden: 

CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH 
 
Die FH CAMPUS 02 hat keine Lehrgänge zur Weiterbildung eingerichtet, in denen sie mit 
anderen Erhaltern von Fachhochschul-Studiengängen kooperiert. 
Damit sind die in der Anfrage formulierten Fragen 1. – 3. nicht zu beantworten. 
 
 
Auch mit sonstigen anerkannten postsekundären Bildungseinrichtungen gibt es keine 
Kooperation im Rahmen von Lehrgängen zur Weiterbildung.  
Ergänzend kann festgehalten werden, dass in einem Lehrgang zur Weiterbildung („Software 
Engineering Leadership“) eine Kooperation mit einer Einrichtung der Erwachsenenbildung in 
Deutschland (OOSE Innovative Informatik GmbH) besteht. Dieser Lehrgang wurde am 
20.04.2012 vom Österreichischen Fachhochschulrat nicht untersagt. Die Qualitätssicherung 
und Verleihung der akademischen Grade liegt bei der Fachhochschule CAMPUS 02. Vor 
diesem Hintergrund können die Fragen 5. und 6. wie folgt beantwortet werden:  
 
5. Wie ist die Kooperation vertraglich ausgestaltet hinsichtlich 
- Entsendung von Vortragenden: 
Jede der beiden Organisationen entsendet fachlich qualifizierte MitarbeiterInnen für jeweils 
bezeichnete Lehrveranstaltungen. Diese Personen sind den Verantwortlichen der jeweils 
anderen Organisation vorab persönlich bekannt. Die Evaluierung der Lehrveranstaltungen 
aller Vortragenden erfolgt durch die FH CAMPUS 02. Da dieser Lehrgang in das 
hochschulische Qualitätsmanagementsystem der FH CAMPUS 02 eingebunden ist, erfolgen 
Feedbackgespräche zu diesen Evaluierungen und allenfalls abgeleitete Maßnahmen wie im 
regulären Studienbetrieb. 
 
- Besoldung von Vortragenden: 
Jede der beiden Organisationen honoriert die von ihr gestellten Vortragenden. 
 
- Zurverfügungstellung von Lehrmaterialien: 
Diese werden direkt im Unterricht ausgegeben. 
 
- Zurverfügungstellung von Lernunterlagen: 
Die Verteilung der Lernunterlagen erfolgt über eine von der FH CAMPUS 02 betreute 
Plattform. Damit ist auch die Einbindung in das FH-interne Qualitätsmanagementsystem 
gegeben. 
 
- Zurverfügungstellung räumlicher Kapazitäten: 
Jede der beiden Organisationen stellt die Räumlichkeiten für die von ihren Vortragenden 
durchgeführten Veranstaltungen bereit. 
 
 
6. Auf welche Höhe belaufen sich die Lehrgangskosten jeweils? 
Die Lehrgangskosten betragen € 14.900,--. 
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